Der Vorstand hat die Ordnungsanderung am 11.05.2026 beschlossen.
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Anderung JO § 6 Altersklasseneinteilung Abs. 5
Anderung JO Anlage 5

§ 6 Altersklasseneinteilung
Erganzung in Abs. 5 (Ruckversetzung):

Riickversetzung aufgrund korperlichen Entwicklungsverzégerung (Playing
Down)

Spielern der Altersklassen U 14 und U 16, bei denen eine starke Entwicklungsver-
zdgerung vorliegt, kann auf Antrag des Vereins eine befristete Spielberechtigung
fur die nachsttiefere Altersklasse erteilt werden. Die Voraussetzungen dafur wer-
den in Anlage 5 der Jugendordnung definiert.

Neue Anlage 5: Riickversetzung aufgrund koérperlichen Entwicklungsverzo-
gerung (Playing Down)

§ 1 Grundsatze

Far U16- und U14-Spieler (nur mannliche Spieler) besteht die Mdglichkeit, diese
mittels eines Antrages ihres Vereins und der Erziehungsberechtigten aufgrund einer
nachgewiesenen korperlichen Entwicklungsverzégerung (kalendarisches versus bi-
ologisches Alter) ein zusatzliches Sonderspielrecht fir die U15- bzw. U13-Alters-
klasse erteilen zu lassen, die dann dem biologischen Alter entspricht.

Dieses Sonderspielrecht gilt immer nur fur ein halbes Jahr, kann aber auch auf eine
gesamte Spielzeit ausgedehnt werden und hat keine Spielklassenbeschrankung.
Dieses Sonderspielrecht heif3t "PLAYING DOWN?". Die Beantragung erfolgt aus-
schlieRlich Uber die Passstelle. Die Riickversetzung dient ausschlie3lich der indivi-
duellen Forderung, nicht der sportlichen Ergebnisoptimierung.

§ 2 Richtlinien

Die fur die Mirwald-Diagnostik bendétigten Messwerte — KérpergroRe, Sitzhéhe und
Beinlange — werden erhoben und anschlieRend im vorgesehenen Eingabetool
(Excel-Datei) eingetragen. Das Eingabetool sowie das erforderliche Antragsformu-
lar stehen im Downloadbereich der TFV-Homepage zur Verfligung. Aus den ein-
getragenen Werten wird anschlieRend das biologische Alter des Spielers berech-
net.


Der Vorstand hat die Ordnungsänderung am 11.05.2026 beschlossen.


Begriindung:

1. Ersttestung durch den Verein

Der antragstellende Verein fuhrt zunachst selbst eine erste Testung nach der Mir-
wald-Methode durch, tragt die Messwerte im Eingabetool (Excel-Datei) ein und
stellt fest, ob die Daten des Spielers in dem Bereich liegen, die zu einer Riickstu-
fung fuhren kdnnen. Liegt dies nicht vor, kann kein Antrag gestellt werden.

2. Antragstellung

Liegen die vom Verein ermittelten Daten in einem Bereich, der eine Rickverset-
zung ermdglicht, beantragt der Verein durch Einreichung des bereitgestellten An-
tragsformulars per DFBnet-Postfach an passstelle@tfv-erfurt.evpost.de die Son-
derspielberechtigung.

3. Antragszeitraume und Geltungsdauer
Der Antrag kann im laufenden Spieljahr nur in zwei Zeitrdumen gestellt werden:

Zeitraum 1: 01.06.—15.08. firr ein Sonderspielrecht vom 01.07. bis 31.01.
Zeitraum 2: 01.12.-31.01. fir ein Sonderspielrecht vom 01.02. bis 30.06.

Nach Ablauf der Geltungsdauer muss — sofern gewilinscht und eine korperliche
Entwicklungsverzégerung weiterhin vorliegt — eine Riickversetzung erneut bean-
tragt werden.

4. Vorpriifung und Zweittestung durch die TFV-Passstelle

Sofern der Antrag aufgrund der Vereinstestung zulassig ist, informiert die
TFV-Passstelle den Verein darlber, dass eine zweite Testung durchzufiihren ist.
Der Termin ist vom antragstellenden Verein oder den Erziehungsberechtigten di-
rekt mit der TFV-Passstelle zu vereinbaren. Die zweite Testung wird durch die
TFV-Passstelle durchgefihrt.

Der Antrag auf Riickversetzung ist geblhrenpflichtig.

Die Einfuhrung eines geregelten Verfahrens zur Rickversetzung (,Playing Down®)
ist notwendig, um den Bestimmungen des § 5 der DFB-Jugendordnung zu ent-
sprechen, der die Mdglichkeit einer Spielberechtigung nach biologischem statt rein
kalendarischem Alter vorsieht. Insbesondere in den Altersklassen U14 und U16
bestehen erhebliche Unterschiede in der kérperlichen Entwicklung, die nachweis-
lich zu Wettbewerbsnachteilen, geringerem Selbstvertrauen und im Extremfall zu
Drop-Out-Gefahren flihren kénnen.

Mit der Mirwald-Diagnostik liegt eine wissenschaftlich anerkannte Methode vor,
um das biologische Alter verlasslich zu bestimmen. Die Einfiihrung standardisier-
ter Testverfahren, klarer Antragsfristen und einer obligatorischen Zweittestung
durch die TFV-Passstelle gewahrleistet Transparenz, Fairness und eine einheitli-
che Anwendung im gesamten Verbandsgebiet.

Das Playing Down dient ausschlieRlich der individuellen sportlichen und personli-
chen Entwicklung der betroffenen Spielerinnen und Spieler. Es ermdglicht ihnen,
entsprechend ihrem biologischen Entwicklungsstand in einem angemessenen
sportlichen Umfeld zu spielen, ohne dabei die sportliche Integritat der



Wettbewerbe zu beeintrachtigen. Durch die befristete Geltungsdauer bleibt eine
fortlaufende Uberprifung gewahrleistet.

Die Regelung schliel3t eine bestehende Liicke in der Jugendordnung des TFV,
harmonisiert diese mit den Vorgaben der DFB-JO und tragt zur nachhaltigen For-
derung junger Sportler bei.

Inkrafttreten: Die Anderungen treten mit Beschluss des Vorstandes zum 01.07.2026 in Kraft.



